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sches Material, vorzugsweise Polyethylen (PE), vorgesehen
ist.



DE 20 2019 101 109 U1    2019.08.14

2/22

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen mehrschichtigen
Folienverbund als Isolationsverpackung oder als Be-
standteil einer Isolationsverpackung und ein Folien-
Einlagesystem zur Verwendung als Isolationsverpa-
ckung.

[0002] In der Praxis werden Isolationsverpackungen
zur Lagerung, zum Transport und Versand von tem-
peratursensiblen Produkten, insbesondere von fri-
schen Lebensmitteln, wie Fleisch, Fisch, aber auch
von Medikamenten und/oder sonstigen auf einem be-
stimmten Temperaturniveau zu haltenden Produkten
verwendet. Wird eine Kühlkette beim Transport und
Versand unterbrochen, kann dies zu einem Verder-
ben der zu kühlenden Produkte führen bis hin zu ei-
ner Gesundheitsgefährdung, wenn nicht ausreichend
oder nicht gleichbleibend gekühlte Produkte konsu-
miert werden. Beispielsweise die steigende Tendenz
von Verbrauchern, Lebensmittel online über das In-
ternet zu bestellen, führt zu einem Bedarf an kos-
tengünstigen Isolationsverpackungen, die hohen An-
forderungen an einen Transport und Versand bei
gleichbleibend tiefen Temperaturen genügen. Ent-
sprechende Isolationsverpackungen können grund-
sätzlich auch dazu eingesetzt werden, erwärmte Pro-
dukte, insbesondere erwärmte Lebensmittel, gegen
Auskühlen zu schützen und auf einer bestimmten
Temperatur warmzuhalten.

[0003] Zur Lagerung, zum Transport und Versand
kommen derzeit vor allem Transportbehälter aus Sty-
ropor zum Einsatz. Styroporboxen werden aufgrund
ihres geringen Gewichtes und einer guten Kühlung,
die temperatursensible Produkte benötigen, verwen-
det. Darüber hinaus weisen sie eine hohe Stabilität
auf und können direkt als Transportkiste verwendet
werden.

[0004] Nachteilig bei den vorgenannten Styroporbo-
xen ist jedoch, dass diese eine vergleichsweise große
Wandstärke benötigen, um die geforderte Isolations-
wirkung sicherzustellen. Dies führt zu entsprechend
großen Abmessungen solcher Boxen, was zu höhe-
rem Platzbedarf für die Lagerung der Boxen und auch
für den Boxentransport führt. Die Boxen sind ledig-
lich in wenigen unterschiedlichen Formaten verfüg-
bar. Zudem lässt die hohe Materialsteifigkeit von Sty-
roporboxen eine Größenanpassung der Boxen bei
verändertem zu kühlendem oder warmzuhaltenden
Inhalt nicht zu. In der Praxis führt dies regelmäßig da-
zu, dass ein Transport und Versand von temperatur-
sensiblen Gütern in überdimensionierten Styroporbo-
xen erfolgt, was mit einem unnötig hohen Platzbedarf
für die Lagerung der Boxen und auch für den Boxen-
transport verbunden ist.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne neuartige Möglichkeit zur Lagerung, zum Trans-

port und/oder Versand von temperatursensiblen Pro-
dukten zur Verfügung zu stellen, wobei hervorragen-
de Isoliereigenschaften gewährleistet sein sollen und
wobei die Herstellung einer Isolierverpackung in ein-
facher und kostengünstiger Weise erfolgen kann. Zu-
dem sollen sich die Formate der Isolierverpackung
in einfacher Weise auf individuelle Nutzeranforderun-
gen anpassen und beliebe Größen der Isolierverpa-
ckung herstellen lassen.

[0006] Die vorgenannte Aufgabe wird durch einen
mehrschichtigen Folienverbund mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 und durch ein Folien-Einlagesys-
tem mit den Merkmalen von Anspruch 27 gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen-
stand der Unteransprüche.

[0007] Erfindungsgemäß wird ein mehrschichtiger
Folienverbund als Isolationsverpackung vorgeschla-
gen, der wenigstens eine Isolationsfolie aufweist.
Die Isolationsfolie weist wenigstens eine geschäumte
Polymerkomponente und gegebenenfalls wenigstens
eine weitere Komponente bzw. einen weiteren Fo-
lienbestandteil auf und/oder ist durch Aufschäumen
wenigstens einer Polymerkomponente gegebenen-
falls in Anwesenheit wenigstens einer weiteren Kom-
ponente erhältlich, wobei als Polymerkomponente
ein polyolefinisches Material, vorzugsweise Polyethy-
len (PE), vorgesehen ist. Die Formulierung „erhältlich
durch“ ist im Sinne der Erfindung derart zu verstehen,
dass die Herstellung der Isolationsfolie neben dem
Aufschäumen weitere Behandlungsschritte bzw. Ver-
fahrensschritte umfassen kann.

[0008] Der Folienverbund kann insbesondere zur
Lagerung und/oder zum Transport von beliebigen
kühl- oder oder warmzuhaltenden Gütern einge-
setzt werden, beispielsweise für Nahrungsmittel, wie
Fisch, Fleisch, Gemüse und Obst, oder auch für Me-
dikamente.

[0009] Der erfindungsgemäße Folienverbund zeich-
net sich vor allem durch eine hohe Isolationswir-
kung und eine insbesondere im Vergleich zu einem
Transportbehälter aus Styropor geringere Gesamt-
schichtdicke aus, was zu einem geringeren Raumbe-
darf und damit geringeren Kosten für Lagerung und
Transport von temperatursensiblen Gütern führt. Zu-
dem lässt sich der Folienverbund in einfacher und
kostengünstiger Weise herstellen und konfektionie-
ren. Insbesondere lassen sich an den Bedarf, das
heißt das Volumen des zu temperierenden Gutes,
angepasste Formate herstellen und damit Lagerung
und Transport von Gütern in zu groß dimensionier-
ten Transportbehältern verhindern, was aus ökono-
mischen und ökologischen Gründen von Vorteil ist.
Weiter insbesondere kann vorgesehen sein, dass der
Folienverbund als im wesentlichen zweidimensiona-
les Flächengebilde vorliegt, wobei eine dreidimensio-
nale Formgebung zur Aufnahme von Verpackungs-
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und Transportgut durch entsprechende insbesondere
manuelle Umformung des Folienverbundes erreicht
werden kann. Dies wird durch die mechanischen
Verformungseigenschaften, insbesondere elastische
Eigenschaften, des erfindungsgemäßen Folienver-
bundes gewährleistet. Ein derartiges Vorgehen ist
bei Styroporboxen nicht möglich, da diese aufgrund
der Materialsteifigkeit eine bestimmte unveränder-
liche Formatgröße bzw. dreidimensionale Formge-
bung aufweisen. Der erfindungsgemäße Folienver-
bund stellt damit insbesondere ein Alternativprodukt
zu herkömmlichen Transportbehältern aus Styropor
mit verbesserten Eigenschaften dar. Schließlich las-
sen sich hohe Hygieneanforderungen an Isolations-
verpackungen für Verpackungsgut, wie Lebensmittel
oder auch Medikamente, einhalten, wobei der Foli-
enverbund zumindest im Wesentlichen undurchläs-
sig für Flüssigkeiten ausgebildet sein kann.

[0010] Das Aufschäumen kann unter Verwendung
eines chemischen Treibmittels und/oder eines physi-
kalischen Treibmittels erfolgen. Physikalische Treib-
mittel haben die Eigenschaft, dass sie aus niedrigsie-
denden Flüssigkeiten bestehen und bei Erwärmung
um 100 °C und/oder in Folge von Druckentlastungen
verdampfen. Chemische Treibmittel hingegen beste-
hen zumeist aus stickstoffhaltigen organischen Ver-
bindungen, die sich durch Temperatureinflüsse von
bis zu 300 °C unter Abspaltung von Stickstoffgas zer-
setzen. Zum Aufschäumen der Polymerkomponente
kann die Polymerkomponente in flüssigen, insbeson-
dere in thermoplastischen, Zustand mit einem geeig-
neten Treibmittel zu kleinen gasgefüllten Zellen auf-
geschäumt werden. Unter Zugabe eines oberflächen-
reaktiven Zusatzes und der vom Treibmittel erzeug-
ten Oberflächenarbeit wird die Oberflächenspannung
reduziert und der Schaumzustand stabilisiert. Die an-
schließende Polyreaktion bewirkt dann ein nachhalti-
ges Erstarren der thermoplastischen Zellwände.

[0011] Es kann ein geschlossenporiger und/oder of-
fenporiger Polymerschaum als geschäumte Polymer-
komponente vorgesehen sein. Die zellulare bzw. zel-
lige und/oder geschäumte Struktur der geschäumten
Polymerkomponente bedingt, dass kleine Gasbläs-
chen, insbesondere Luftbläschen, in der Isolationsfo-
lie eingeschlossen sind, die zur Isolierwirkung beitra-
gen und diese verstärken. Der Wärmeleitkoeffizient
von beispielsweise Luft beträgt ca. 0,0262 W/(mK),
bei einer Zusammensetzung von Luft mit 21 % Sauer-
stoff und 78 % Stickstoff. Zudem trägt die geschäum-
te Struktur zu einer ausreichend hohen Steifigkeit und
Formstabilität der Isolationsfolie und damit des erfin-
dungsgemäßen Folienverbundes bei.

[0012] Vorteilhafterweise werden durch den erfin-
dungsgemäßen Folienverbund gegenüber den be-
kannten Transportbehältern aus Styropor verbesser-
te Wärmedämmeigenschaften erreicht. So lässt sich
im Gebrauchszustand das Temperaturniveau im In-

neren des erfindungsgemäßen Folienverbundes bei-
spielsweise in einem Bereich zwischen -5 °C bis 5 °C
für wenigstens 24 Stunden, vorzugsweise zwischen
24 und 50 Stunden und insbesondere zumindest im
Wesentlichen für 48 Stunden, konstant halten. Damit
wird beispielsweise eine Kühlung von Lebensmitteln
über eine Zeitdauer gewährleistet, die geringer ist als
die reguläre Versanddauer beispielsweise im Online-
Handel.

[0013] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform beträgt die Rohdichte der geschäumten
Polymerkomponente zwischen 5 bis 500 kg/m3. Be-
vorzugt beträgt die Rohdichte der geschäumten Po-
lymerkomponente zwischen 10 bis 300 kg/m3, weiter
bevorzugt zwischen 15 bis 100 kg/m3 und insbeson-
dere zumindest im Wesentlichen zwischen 15 bis 35
kg/m3. Die Rohdichte beschreibt die scheinbare oder
geometrische Dichte oder das Raumgewicht, also die
Dichte eines porösen Festkörpers basierend auf dem
Volumen einschließlich der Porenräume.

[0014] Ein hoher Anteil der Porosität der geschäum-
ten Polymerkomponente stellt einen hohen Wärme-
durchgangswiderstand der Isolationsfolie sicher. Je
höher der Wärmedurchgangswiderstand, desto bes-
ser ist die Wärmedämmeigenschaft des Folienver-
bundes. Vorteilhafte Isolationseigenschaften lassen
sich dann verwirklichen, wenn die Porosität der ge-
schäumten Polymerkomponente zwischen 10 % bis
95 %, bevorzugt zwischen 15 % bis 60 %, weiter be-
vorzugt zwischen 20 % bis 50 % und insbesondere
zumindest im Wesentlichen zwischen 30 % und 40 %
beträgt.

[0015] Die Reindichte der Polymerkomponente kann
zwischen 700 bis 2.000 kg/m3, bevorzugt zwischen
800 bis 1.200 kg/m3, weiter bevorzugt zwischen 900
bis 1.000 kg/m3 und insbesondere zumindest im We-
sentlichen zwischen 915 bis 980 kg/m3 betragen. Po-
lyethylen beispielsweise kann in unterschiedlichen
Formen mit hoher und niedriger Dichte bereitgestellt
werden und erfindungsgemäß als geschäumte Poly-
merkomponente eingesetzt werden bzw. vorgesehen
sein.

[0016] Erfindungsgemäß wird zwischen der Poly-
merkomponente, die aufgeschäumt wird, und der ge-
schäumten Polymerkomponente unterschieden. Un-
ter der Polymerkomponente ist letztlich die Aus-
gangskomponente zu verstehen, die anschließend
durch Aufschäumen in die geschäumte Polymerkom-
ponente überführt wird. Das Molekulargewicht der
Polymerkomponente, also des Ausgangsstoffes, be-
trägt insbesondere zwischen 10 bis 80 kg/mol, vor-
zugsweise zwischen 20 bis 40 kg/mol. Der Schmelz-
punkt der Polymerkomponente kann zwischen 40 °C
und 300 °C, bevorzugt zwischen 100 °C bis 200 °C,
betragen.
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[0017] Bei einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform des Erfindungsgedankens ist vor-
gesehen, dass der Folienverbund wenigstens eine
füllstoffhaltige Isolationsschicht aufweist. Der Füll-
stoff in der Isolationsschicht kann als Isolationsmit-
tel angesehen werden, wobei er vorzugsweise eine
zellulare bzw. geschäumte Struktur aufweist. Zudem
kann der Füllstoff zur Stabilität des Folienverbundes
beitragen. Durch die Kombination der Isolationsfo-
lie mit einer füllstoffhaltigen Isolationsschicht lassen
sich sehr gute Wärmedämmeigenschaften des erfin-
dungsgemäßen Folienverbundes erreichen.

[0018] Zur Vergrößerung des Wärmedurchgangswi-
derstands kann die Isolationsschicht wenigstens ei-
ne Luftpolsterschicht, insbesondere eine Luftpolster-
folie, aufweisen. Die Luftpolsterschicht kann ein po-
lyolefinisches Material aufweisen und/oder aus ei-
nem polyolefinischen Material erhältlich sein. Als po-
lyolefinisches Material wird vorzugsweise Polyethy-
len eingesetzt. Unter einer Luftpolsterschicht ist ins-
besondere eine Schicht zu verstehen, die in Hohl-
räumen bzw. Polstern Luft einschließt, wobei, vor-
zugsweise, eine Vielzahl von Hohlräumen vorgese-
hen ist. In Polstern, Poren oder Zellen der Luftpolster-
folie kann auch ein anderes Gas, wie Stickstoff und/
oder Sauerstoff, insbesondere mit einem niedrigen
Wärmeleitkoeffizienten im Bereich von 0,01 bis 0,028
W/(mK), enthalten sein. Als Luftpolsterfolie ist vor-
zugsweise eine elastische und mindestens zweila-
gige Kunststofffolie mit zwischen den Folien einge-
schlossenen Gaskavitäten zu verstehen, die zur Iso-
lierung einsetzbar ist. Die Luftpolsterfolie kann aus
einem zweischichtig verschweißten Polyethylen auf-
gebaut sein, wobei sie eine glatte Deckfolie und eine
zweite Lage, in die in regelmäßigen Abständen mit-
tels eines Noppenzylinders und einer Vakuumwalze
runde Luftpolster eingearbeitet sind, aufweist. Durch
das eingeschlossene Gasvolumen werden sehr gute
Isoliereigenschaften bereitgestellt.

[0019] Ganz besonders bevorzugt weist die Isolati-
onsschicht wenigstens zwei Luftpolsterschichten auf,
wobei, weiter vorzugsweise, wenigstens ein Füll-
stoff zwischen zwei benachbarten Luftpolsterschich-
ten angeordnet bzw. eingebracht sein kann. Der Füll-
stoff kann partikelförmig bzw. granulatförmig zwi-
schen den Luftpolsterschichten eingefasst werden.
Durch die Kombination von Luftpolsterschichten mit
wenigstens einer Füllschicht zwischen den Luftpols-
terschichten können sehr gute Wärmedämmeigen-
schaften der Isolationsschicht erreicht werden.

[0020] Alternativ oder zusätzlich kann auch die Luft-
polsterschicht als solche bereits einen Füllstoff auf-
weisen, insbesondere wobei der Füllstoff in insbeson-
dere geschlossene Kavitäten, Hohlräume oder Zel-
len der Luftpolsterschicht eingebracht sein kann. So
kann ein Füllstoff in einem Teil oder in allen Polstern
bzw. Hohlräumen der Luftpolsterschicht eingebracht

sein und diese Hohlräume zumindest im Wesentli-
chen vollständig oder teilweise ausfüllen, wobei, vor-
zugsweise, neben dem Füllstoff in den Hohlräumen
der Luftpolsterschicht auch Luft eingefasst sein kann.

[0021] Vorzugsweise weist die Isolationsschicht
und/oder die Isolationsfolie und/oder die geschäum-
te Polymerkomponente eine Wärmeleitfähigkeit von
weniger als 0,2 W/mK, bevorzugt zwischen 0,001 bis
0,2 W/mK, weiter bevorzugt zwischen 0,005 bis 0,15
W/mK und vorzugsweise 0,009 bis 0,05 W/mK, auf.
Die Wärmeleitfähigkeit des erfindungsgemäßen Fo-
lienverbundes kann in der gleichen Größenordnung
liegen oder die gleichen Werte annehmen.

[0022] Um die Wärmedämmeigenschaften weiter zu
verbessern, kann der Folienverbund wenigstens ei-
ne Sauerstoffbarriereschicht aufweisen, wobei, vor-
zugsweise, die Sauerstoffbarriereschicht metallisch
ist und/oder wenigstens ein Metall aufweist. Unter ei-
ner funktionellen Barriere ist eine Schicht zu verste-
hen, bei der der Massentransportprozess einer mi-
grierenden Substanz, beispielsweise Luft, durch den
Folienverbund in das Verpackungsgut, beispielswei-
se Lebensmittel, verhindert oder verzögert wird. Ins-
besondere ist unter einer Sauerstoffbarriereschicht
eine Schicht zu verstehen, durch die gasförmiger
Sauerstoff und/oder Luft, nicht durchtreten kann bzw.
die sehr hohe Barriereeigenschaften gegenüber Sau-
erstoff und/oder Luft und/oder gegenüber Flüssigkei-
ten aufweist.

[0023] Durch Metallbedampfung der Isolationsfolie
lässt sich eine Sauerstoffbarriereschicht realisieren.
Insbesondere ist eine Metallverdampfung mit Alumi-
nium vorgesehen. Somit kann die Sauerstoffbarrie-
reschicht eine Oberflächenschicht der Isolationsfolie
bilden. Die Sauerstoffbarriereschicht und die Isolati-
onsfolie bilden dann einen Verbund.

[0024] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung weist der Folienverbund wenigs-
tens eine Druckfolie auf. Die Druckfolie kann ein po-
lyolefinisches Material aufweisen und/oder aus ei-
nem polyolefinischen Material erhältlich sein. Als po-
lyolefinisches Material ist insbesondere Polyethylen
vorgesehen. Unter einer Druckfolie im Sinne der vor-
liegenden Erfindung ist eine Folie zu verstehen, die
die Stabilität des Folienverbundes erhöht, insbeson-
dere den Widerstand gegen Zerdrücken und/oder Be-
schädigung. Durch die Druckfolie kann die Steifig-
keit, vorzugsweise die Biegesteifigkeit, des Folien-
verbundes um bis zu 30 % erhöht werden. Die Druck-
folie kann außenseitig eine Vielzahl von Vorsprün-
gen und/oder Vertiefungen aufweisen. Zwischen den
Vorsprüngen und/oder Vertiefungen können weite-
re Gaskavitäten gebildet sein, um die Wärmdämmei-
genschaften weiter zu verbessern. Beispielsweise ist
es möglich, dass die Druckfolie mit der Isolationsfo-
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lie unter Ausbildung solcher Gaskavitäten verbunden
wird.

[0025] Die Druckfolie kann zwischen der Isolati-
onsfolie und einer Außenschicht des Folienverbun-
des, insbesondere zwischen der Sauerstoffbarriere-
schicht und der Außenschicht, angeordnet sein. Eine
solche Anordnung der Druckfolie bedingt eine hohe
Stabilität des Folienverbundes.

[0026] Beispielsweise kann zwischen der Druckfo-
lie und der Sauerstoffbarriereschicht ein Luftpolster
gebildet sein, wobei, vorzugsweise, das Luftpolster
zwischen Vorsprüngen und Vertiefungen der Druck-
folie und der angrenzenden Isolationsfolie ausgebil-
det wird.

[0027] Ferner kann der Folienverbund wenigstens
eine Außenschicht aufweisen, wobei die Außen-
schicht wenigstens ein polyolefinisches Material auf-
weist und/oder aus wenigstens einem polyolefini-
schen Material erhältlich ist. In der Außenschicht kön-
nen gegebenenfalls weitere Komponenten vorgese-
hen sein. Die Außenschicht, die außenseitig an dem
Folienverbund vorgesehen ist, ist insbesondere als
außenseitiger Schutz des Folienverbundes ausgebil-
det, so dass die vorgenannten Schichten bzw. Folien
des Folienverbundes nicht unmittelbar äußeren Be-
anspruchungen ausgesetzt sind.

[0028] Vorteilhafterweise weist der Folienverbund
zwei Außenschichten auf, wobei die Außenschichten
ein polyolefinisches Material aufweisen und/oder aus
wenigstens einem polyolefinischen Material erhältlich
sind. Gegebenenfalls können weitere Komponenten
in der Außenschicht vorgesehen sein. Die Isolations-
folie und die Isolationsschicht sind vorzugsweise zwi-
schen den zwei Außenschichten angeordnet.

[0029] Insbesondere schützen die Außenschichten
die Isolationsfolie und die Isolationsschicht vor äuße-
ren Beanspruchungen.

[0030] Des Weiteren kann die Außenschicht be-
druckbar sein. Durch ein Bedrucken der Außen-
schicht können insbesondere für den Versand von
Verpackungsgut die Empfängeradresse, die versen-
dende Firma und/oder gegebenenfalls weitere Infor-
mationen aufgedruckt werden. Zudem kann eine in-
dividuell gestaltbare Optik des Folienverbundes er-
zeugt werden, so dass eine eindeutige Zuordnung
des Folienverbundes - beispielsweise zu einer Firma
oder dergleichen - möglich ist.

[0031] Der Folienverbund kann eine Gesamtschicht-
dicke zwischen 200 µm bis 10 mm, bevorzugt wenigs-
tens 400 µm, aufweisen. Die Gesamtschichtdicke ist
folglich wesentlich geringer als beispielsweise die Di-
cke einer Styroporthermobox, die etwa 3 cm beträgt.
Grundsätzlich kann die Gesamtschichtdicke des er-

findungsgemäßen Folienverbundes aber auch mehr
als 10 mm betragen.

[0032] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die Luftpolsterschicht in der Isolations-
schicht des erfindungsgemäßen Folienverbundes ei-
ne Schichtdicke zwischen 20 bis 500 µm, bevorzugt
zwischen 50 bis 300 µm, weiter bevorzugt zwischen
80 bis 250 µm und insbesondere zumindest im We-
sentlichen zwischen 100 bis 180 µm, auf.

[0033] Weiter bevorzugt kann die Isolationsschicht
eine Gesamtschichtdicke zwischen 100 µm bis 8 mm,
bevorzugt zwischen 30 µm bis 5 mm und weiter
bevorzugt zwischen 500 µm bis 1 mm, aufweisen.
Der größte Anteil an der Schichtdicke der Isolations-
schicht kann auch die Schichtdicke des Füllstoffs in
der Isolationsschicht zurückzuführen sein, der vor-
zugsweise zwischen zwei Luftpolsterfolien bzw. Luft-
polsterschichten eingeschlossen ist. Die Schichtdi-
cke der Isolationsschicht kann bei größerer Füllstoff-
menge aber auch über den oben genannten Werten
liegen.

[0034] Im Übrigen kann die Isolationsfolie eine
Schichtdicke zwischen 20 bis 500 µm, bevorzugt zwi-
schen 50 bis 300 µm, weiter bevorzugt zwischen
100 bis 250 µm und insbesondere zumindest im We-
sentlichen 150 bis 200 µm, aufweisen. Auch hier ist
aber die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass die
Schichtdicke der Isolationsfolie über den vorgenann-
ten Werten liegt.

[0035] Weiter vorzugsweise weist die wenigstens ei-
ne Außenschicht eine Schichtdicke zwischen 15 bis
300 µm, bevorzugt zwischen 20 bis 150 µm, weiter
bevorzugt zwischen 40 bis 100 µm und insbesondere
zumindest im Wesentlichen zwischen 50 bis 70 µm
auf.

[0036] Darüber hinaus ist bei einer besonders be-
vorzugten Ausführungsform der Erfindung vorgese-
hen, dass der Folienverbund, insbesondere an den
Außenrändern, verschweißt ist. Hierbei kann insbe-
sondere vorgesehen sein, dass die Außenschichten
des Folienverbundes miteinander verschweißt sind.
Auch besteht die Möglichkeit, die Außenschichten mit
der Isolationsfolie, der Isolationsschicht und/oder der
Druckfolie zu verschweißen. Dadurch wird eine hohe
Stabilität des Folienverbundes erreicht.

[0037] Vorzugsweise ist der Folienverbund faltkar-
tonartig konfektioniert. Der erfindungsgemäße Foli-
enverbund liegt dann als im Wesentlichen zweidi-
mensionales Flächengebilde vor, dass sich vorzugs-
weise manuell durch Umbiegen, Umfalten und/oder
Umklappen von Abschnitten des Folienverbundes re-
lativ zueinander in einen im Wesentlichen dreidimen-
sionalen Körper umformen lässt, wobei der Folien-
verbund erst in der dreidimensionalen Formgebung
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einen Aufnahmebereich zur Aufnahme eines kühl-
oder warmzuhaltenden Gutes aufweist. Analog zu ei-
nem Faltkarton kann durch Umformen von Abschnit-
ten des Folienverbundes an weiteren Verschweißun-
gen des Folienverbundes die dreidimensionale Form
(manuell) erzeugt werden.

[0038] Zu diesem Zweck kann zusätzlich zu der Ver-
schweißung an den Außenrändern wenigstens eine
weitere Verschweißung, insbesondere eine Querver-
schweißung, des Folienverbundes im Bereich zwi-
schen den Außenrändern vorgesehen sein, wobei
durch die wenigstens eine weitere Verschweißung
faltbar und/oder klappbar miteinander verbundene
Verbundbereiche des Folienverbundes erhalten wer-
den. Die Isolationsfolie kann auch mittelbar oder un-
mittelbar, insbesondere an den Rändern und/oder
vollflächig, mit einer Außenschicht verklebt sein.
Durch eine Verklebung der Isolationsfolie mit der Au-
ßenschicht wird ein fester Verbund zwischen der Iso-
lationsfolie und der Außenschicht bereitgestellt.

[0039] Des Weiteren kann ein Verbund aus der Iso-
lationsfolie und der mit der Isolationsfolie verkleb-
ten Außenschicht mit einer weiteren Außenschicht
verschweißt werden. Demzufolge kann vorgesehen
sein, dass zunächst ein Verbund aus der Isolations-
folie und einer Außenschicht erzeugt wird, auf die
die Isolationsschicht aufgebracht wird. Anschließend
wird der Verbund dann mit einer weiteren Außen-
schicht verschweißt, so dass die Isolationsschicht
zwischen dem Verbund und der weiteren Außen-
schicht immobilisiert ist. Dies lässt eine einfache und
kostengünstige Herstellung des erfindungsgemäßen
Folienverbundes zu.

[0040] Bei einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung können zwei Abschnitte bzw. Verbundberei-
che des erfindungsgemäßen Folienverbundes auf-
einandergelegt und insbesondere randseitig ver-
schweißt und/oder verklebt sein, insbesondere zur
Ausbildung einer beutelartigen Aufnahme für ein La-
ger- und/oder Transportgut. Insbesondere kann ein
über die beutelartige Aufnahme überstehender Ab-
schnitt des Folienverbundes eine Lasche ausbilden,
die zum Schließen der beutelförmigen Aufnahme vor-
gesehen ist. So gesehen kann der Folienverbund di-
rekt als Versandtasche verwendet werden, wobei in
die Aufnahme das Verpackungsgut eingelegt wer-
den kann. So ist das Verpackungsgut allseitig von
dem Folienverbund umgeben und es können die ge-
forderten Wärmedämmeigenschaften sichergestellt
werden.

[0041] In diesem Zusammenhang kann ein Verfah-
ren zur Herstellung eines mehrschichtigen Folienver-
bundes nach einer der zuvor beschriebenen Ausfüh-
rungsformen vorsehen sein, dass die Isolationsfolie
mittelbar über die Druckfolie oder unmittelbar, ins-
besondere an den Rändern und/oder vollflächig, mit

einer Außenschicht verklebt und/oder verschweißt
wird, wobei der aus der Isolationsfolie und der mit
der Isolationsfolie verklebten Außenschicht gebilde-
te Verbund mit einer weiteren Außenschicht ver-
schweißt wird. Vor dem Verschweißen mit der weite-
ren Außenschicht wird die Isolationsschicht auf den
Verbund aufgelegt und durch Verschweißen des Ver-
bundes mit der weiteren Außenschicht lagefixiert.

[0042] Darüber hinaus betrifft die vorliegende Er-
findung ein Folien-Einlagesystem als Isolierverpa-
ckung, mit einer Einlagenaufnahme als äußere Ver-
packung und mit einer in die Einlagenaufnahme
eingebrachten und/oder mit der Einlagenaufnahme
verbundenen Einlage aus einem Folienverbund der
oben beschriebenen Art als innere Verpackung. Das
Folien-Einlagesystem kann damit zur Lagerung und/
oder zum Transport von temperatursensiblen Gütern,
wie Lebensmitteln, Blutkonserven oder Medikamen-
ten, eingesetzt werden. Hierbei werden durch die Ein-
lagenaufnahme als äußere Verpackung ein zusätz-
licher insbesondere mechanischer Schutz des Foli-
enverbundes und zudem eine noch bessere Wärme-
dämmung erreicht.

[0043] Insbesondere können in den Innenbereich
des Folien-Einlagesystems auch Kühlakkus und/oder
Kühlelemente neben einem zu kühlenden Gut einge-
bracht werden, um die Dauer, über die eine tiefe Tem-
peratur des Gutes in dem Folien-Einlagesystem si-
chergestellt ist, zu verlängern.

[0044] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist die äußere Verpackung Pappe, vor-
zugsweise Wellpappe, auf und/oder besteht daraus.
Insbesondere ist als äußere Verpackung ein Faltkar-
ton vorgesehen. Wellpappe ist ein überwiegend in der
Verpackungsindustrie verwendetes Zellstoffprodukt,
das sowohl leicht und bezogen auf sein Gesamtge-
wicht auch relativ stabil ist. Insbesondere weist die
Pappe eine Schichtdicke im Bereich von 0,3 bis 15
mm, vorzugsweise im Bereich von 2 bis 8 mm, auf.

[0045] Alternativ kann die äußere Verpackung auch
als polyolefinische Kunststofffolie ausgebildet sein.
Es kann ein Kunststoffbeutel als Schutzbeutel vorge-
sehen sein, in den der Folienverbund als Einlage für
den Transport eingelegt wird.

[0046] Bei einer weiteren, ganz besonders bevor-
zugten Ausführungsform des Erfindungsgedankens
ist vorgesehen, dass der als Einlage vorgesehene
Folienverbund wenigstens zwei über wenigstens ei-
ne Verschweißung faltbar und/oder klappbar mitein-
ander verbundene Abschnitte bzw. Verbundbereiche
aufweist, so dass es durch Falten und/oder Klappen
der Verbundbereiche relativ zueinander möglich ist,
eine dreidimensionale Form der Einlage korrespon-
dierend zur Geometrie der Einlagenaufnahme auszu-
bilden. Vorzugsweise lässt sich die Einlage nach der
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Umformung näherungsweise passgenau in die äu-
ßere Verpackung einbringen. Besonders bevorzugt
weist die Einlage im umgeformten dreidimensionalen
Zustand Wand-, Boden- und/oder Deckelteile auf, de-
ren Form und Dimensionierung an die Größe korre-
spondierender Wand-, Boden- und/oder Deckelteile
der äußeren Verpackung angepasst ist.

[0047] Insbesondere weist der Folienverbund über
wenigstens eine Verschweißung faltbar und/oder
klappbar miteinander Verbundbereiche auf, um durch
Falten und/oder Klappen der Verbundbereiche rela-
tiv zueinander wenigstens zwei durch wenigstens ei-
nen Verbundbereich voneinander getrennte Aufnah-
mebereiche für ein Verpackungsgut zu bilden. Bei-
spielsweise können zwei Verbundbereiche zwei De-
ckelteile der Einlage ausbilden, wobei im Gebrauchs-
zustand des erfindungsgemäßen Folien-Einlagesys-
tems ein Aufnahmebereich zwischen einem Boden
der Einlage und einem ersten Deckelteil und ein zwei-
ter Aufnahmebereich zwischen dem ersten Deckel
und einem zweiten Deckelteil gebildet sein können.
Insbesondere sind die Deckelteile jeweils an einer
Seitenwand der Einlage über eine Verschweißung
befestigt und zueinander klappbar ausgebildet.

[0048] Zwischen der Einlage und der äußeren Ver-
packung und/oder eingelegt in die Einlage kann ei-
ne Schutzfolie, vorzugsweise aus einem polyolefini-
schen Material, weiter vorzugsweise aus Polyethy-
len, vorgesehen sein. Die Schutzfolie kann beispiels-
weise ein Auslaufen von Flüssigkeiten verhindern
und/oder den Folienverbund vor Inkontaktbringen mit
einer Flüssigkeit schützen.

[0049] Besonders bevorzugt ist die Einlage, vor-
zugsweise in der dreidimensionalen Form, zerstö-
rungsfrei lösbar mit der Einlagenaufnahme verbun-
den.

[0050] Vorzugsweise sind die Seitenteile der Einla-
ge im dreidimensionalen Zustand der Einlage zerstö-
rungsfrei lösbar, beispielsweise über einen Klettver-
schluss, miteinander verbunden oder liegen unver-
bunden gegeneinander an.

[0051] Die zuvor beschriebenen Ausführungsfor-
men der Erfindung können bedarfsweise miteinander
kombiniert werden, auch wenn dies nicht im Einzel-
nen ausdrücklich beschrieben ist. Der Offenbarungs-
gehalt der Erfindung ist nicht auf die durch die ge-
wählte Absatzformatierung vorgegebenen Kombina-
tionen von Erfindungsmerkmalen beschränkt.

[0052] Weitere Merkmale der vorliegenden Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung der Ausführungsbeispiele der Erfindung an-
hand der Zeichnungen und aus den Zeichnungen
selbst. Dabei bilden alle beschriebenen und/oder
bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in belie-

biger Kombination den Gegenstand der vorliegenden
Erfindung, unabhängig von ihrer Zusammenfassung
in den Ansprüchen oder deren Rückbeziehungen.

[0053] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Figuren näher erläutert; es zeigen

Fig. 1A eine schematische Querschnittsdarstel-
lung eines erfindungsgemäßen mehrschichtigen
Folienverbundes,

Fig. 1B eine schematische Querschnittsdarstel-
lung einer weiteren Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen mehrschichtigen Folienverbun-
des,

Fig. 1C eine schematische Querschnittsdarstel-
lung einer dritten Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen mehrschichtigen Folienverbun-
des,

Fig. 2A eine schematische perspektivische Dar-
stellung eines erfindungsgemäßen Fol ien-Ei
nlagesystems,

Fig. 2B eine schematische perspektivische
Darstellung einer äußeren Verpackung des in
Fig. 2A gezeigten Folien-Einlagesystems,

Fig. 2C eine schematische perspektivische Dar-
stellung des erfindungsgemäßen Folien-Einla-
gesystems aus Fig. 2A mit Verpackungsgut,

Fig. 3 eine schematische Draufsicht auf eine
Einlage für das in Fig. 2A gezeigte Folien-Einla-
gesystem in einem im Wesentlichen zweidimen-
sionalen Zustand der Einlage,

Fig. 4 eine schematische perspektivische Dar-
stellung der Einlage aus Fig. 2A nach dem Teil-
umformen der Einlage in einem im Wesentlichen
dreidimensionalen Zustand der Einlage,

Fig. 5 eine schematische perspektivische Dar-
stellung einer weiteren Ausführungsforme eines
erfindungsgemäßen Folienverbundes und

Fig. 6 eine Darstellung des Temperaturverlaufes
über die Zeit beim Einsatz des erfindungsgemä-
ßen Folien-Einlagesystems.

[0054] In Fig. 1A ist schematisch eine Querschnitts-
darstellung eines Folienverbundes 1 gezeigt. Der Fo-
lienverbund 1 weist wenigstens eine Isolationsfolie 2
auf. Die Isolationsfolie 2 weist wenigstens eine ge-
schäumte Polymerkomponente und gegebenenfalls
wenigstens eine weitere Komponente auf. Nicht dar-
gestellt ist, dass die geschäumte Polymerkomponen-
te durch Aufschäumen wenigstens einer Polymer-
komponente, insbesondere mit einem chemischen
und/oder physikalischen Treibmittel, gegebenenfalls
in Anwesenheit wenigstens einer weiteren Kompo-
nente, erhältlich ist.
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[0055] Bei dem in Fig. 1A dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist als Polymerkomponente ein polyo-
lefinisches Material, vorzugsweise Polyethylen, vor-
gesehen. Nicht dargestellt ist, dass die geschäumte
Polymerkomponente eine offenporige oder geschlos-
senporige zellulare bzw. zellige Struktur aufweist, in
die eine Vielzahl von kleinen Luftbläschen bzw. Po-
ren eingeschlossen ist.

[0056] Die Rohdichte der geschäumten Polymer-
komponente liegt bei dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel zwischen 15 bis 35 kg/m2. In weiteren
Ausführungsbeispielen kann die Rohdichte der ge-
schäumten Polymerkomponente zwischen 5 bis 500
kg/m3 betragen. Die Porosität der geschäumten Poly-
merkomponente beträgt zwischen 30 % bis 40 %. Bei
weiteren Ausführungsformen kann vorgesehen sein,
dass die Porosität der geschäumten Polymerkompo-
nente zwischen 10 % bis 95 % beträgt. Die Reindich-
te der ungeschäumten Polymerkomponente beträgt
bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel zwischen
915 bis 980 kg/m3. In weiteren Ausführungsformen
kann die Reindichte der Polymerkomponente im Be-
reich zwischen 700 bis 2.000 kg/m3 liegen.

[0057] Das Molekulargewicht der Polymerkompo-
nente beträgt zwischen 20 bis 40 kg/mol, wobei
der Schmelzpunkt der Polymerkomponente zwischen
100 °C bis 200 °C betragen kann.

[0058] Bei den in Fig. 1A und Fig. 1C dargestellten
Ausführungsformen weist der Folienverbund 1 we-
nigstens eine füllstoffhaltige Isolationsschicht 3 auf.
In Fig. 1A ist eine Füllstoff-Schicht 5 vorgesehen
bzw. der Füllstoff 5 in der Isolationsschicht 3 einge-
fasst.

[0059] Bei dem in Fig. 1A gezeigten Ausführungs-
beispiel weist die Isolationsschicht 3 wenigstens eine
Luftpolsterschicht 4 auf. Die Luftpolsterschicht 4 ist
als Luftpolsterfolie aus einem polyolefinischen Mate-
rial ausgebildet. Als polyolefinisches Material ist vor-
zugsweise Polyethylen vorgesehen. In der Luftpols-
terschicht 4 ist eine Vielzahl von mit Luft befüllten
Hohlräumen bzw. Poren vorgesehen. In Fig. 1C ist
gezeigt, dass die Isolationsfolie 2 auch unmittelbar
mit der Füllstoff-Schicht 5 verbunden sein kann.

[0060] Des Weiteren ist in Fig. 1A gezeigt, dass
die Isolationsschicht 3 wenigstens zwei Luftpolster-
schichten 4 aufweist, wobei der Füllstoff 5 zwischen
den Luftpolsterschichten 4 angeordnet bzw. einge-
schlossen ist.

[0061] In den Fig. 1A und Fig. 1B ist gezeigt, dass
der Folienverbund 1 wenigstens eine Sauerstoffbar-
riereschicht 6 aufweisen kann. Die Sauerstoffbarrie-
reschicht 6 kann wenigstens ein Metall aufweisen
oder aus einem Metall bestehen. Die Sauerstoffbar-
riereschicht 6 verhindert den Luftdurchtritt. Die Sau-

erstoffbarriereschicht 6 ist vorzugsweise durch Me-
tallbedampfung der Isolationsfolie 2 mit Aluminium
erhältlich. Die Sauerstoffbarriereschicht 6 ist damit
ein Bestandteil der Isolationsfolie 2.

[0062] Fig. 1B zeigt, dass der Folienverbund 1
grundsätzlich auch lediglich durch die Isolationsfolie
2 gebildet sein kann.

[0063] Ferner weist der Folienverbund 1 gemäß
Fig. 1A wenigstens eine Druckfolie 7 auf. Die Druck-
folie 7 ist aus einem polyolefinischen Material, im vor-
liegenden Fall Polyethylen, ausgebildet und zudem
ionisiert. Die Druckfolienschicht 7 erhöht die Stabilität
des Folienverbundes 1.

[0064] Nicht dargestellt ist, dass die Druckfolie 7 ei-
ne Vielzahl von Vorsprüngen und/oder Vertiefungen,
letztlich also eine strukturierte Oberfläche, aufweisen
kann. Durch die strukturierte Oberfläche kann zwi-
schen der Druckfolie 7 und der Sauerstoffbarriere-
schicht 6 wenigstens ein Luftpolster gebildet sein.

[0065] Die Druckfolie 7 ist gemäß Fig. 1A zwischen
der Isolationsfolie 2 und einer Außenschicht 8 des
Folienverbundes 1 angeordnet. Die Außenschicht 8
weist ein polyolefinisches Material auf. Nicht darge-
stellt ist, dass die Außenschicht 8 neben dem polyole-
finischen Material, insbesondere Polyethylen, gege-
benenfalls wenigstens eine weitere Komponente auf-
weisen kann.

[0066] Nicht dargestellt ist, dass die Isolationsfolie 2
mittelbar oder unmittelbar, insbesondere an den Rän-
dern und/oder vollflächig, mit einer Außenschicht 8
verklebt sein kann.

[0067] Sowohl aus der Fig. 1A als auch aus der
Fig. 1C ist ersichtlich, dass der Folienverbund 1 zwei
Außenschichten 8 aufweist, wobei die Isolationsfolie
2 mit der Sauerstoffbarriereschicht 6 und die Isolati-
onsschicht 3 zwischen den Außenschichten 8 ange-
ordnet sind. In dem in Fig. 1A dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist zudem zwischen den Außenschich-
ten 8 die Druckfolie 7 angeordnet. Die Außenschich-
ten 8 begrenzen außenseitig den Folienverbund 1.
Nicht dargestellt ist, dass die Außenschicht 8 be-
druckbar ist.

[0068] Der in Fig. 1A dargestellte Folienverbund 1
weist eine Gesamtschichtdicke von beispielsweise
wenigstens 2 mm, insbesondere von wenigstens 5
mm auf. Grundsätzlich kann die Gesamtschichtdicke
des Folienverbundes 1 zwischen 200 µm bis 10 mm
liegen.

[0069] Die Luftpolsterschicht 4 weist eine Schichtdi-
cke von beispielsweise 150 µm auf. In weiteren Aus-
führungsformen kann die Schichtdicke der Luftpols-
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terschicht 4 im Bereich zwischen 20 bis 500 µm lie-
gen.

[0070] Die Schichtdicke der Isolationsschicht 3 be-
trägt bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel bei-
spielsweise wenigstens 2 mm. Die Schichtdicke der
Isolationsschicht 3 kann grundsätzlich zwischen 150
µm bis 10 mm oder auch mehr betragen.

[0071] Die Isolationsfolie 2 weist beispielsweise ei-
ne Schichtdicke von 180 µm auf, wobei in weiteren,
nicht dargestellten Ausführungsformen die Schicht-
dicke zwischen 20 bis 500 µm oder mehr betragen
kann.

[0072] Die in den Fig. 1A und Fig. 1C dargestell-
ten Außenschichten 8 weisen jeweils eine Schichtdi-
cke zwischen 50 bis 70 µm auf, wobei bei weiteren
Ausführungsformen die Schichtdicke zwischen 15 bis
300 µm oder auch mehr betragen kann.

[0073] Vorzugsweise wird der Folienverbund 1 er-
halten durch Verschweißen der Außenschichten 8,
der Isolationsschicht 3, der Isolationsfolie 2 und der
Druckfolie 7 miteinander.

[0074] Fig. 2A zeigt ein Folien-Einlagesystem 14
als Isolierverpackung. Das Folien-Einlagesystem 14
weist eine Einlagenaufnahme 17 (Fig. 2B) als äuße-
re Verpackung 15 und eine in die Einlagenaufnah-
me 17 eingebrachte und mit der Einlagenaufnahme
17 verbundene Einlage 16 aus einem Folienverbund
1 als innere Verpackung auf. Der Folienverbund 1
entspricht dem in Fig. 1A gezeigten Ausführungsbei-
spiel.

[0075] Als Einlagenaufnahme 17 ist eine Wellpap-
pe vorgesehen, die eine Schichtdicke von wenigsten
3 mm, vorzugsweise wenigstens 5 mm, aufweisen
kann. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit (nicht ge-
zeigt), an der Stelle einer Wellpappe eine äußere Ver-
packung aus einem anderen Material, insbesonde-
re aus Kunststoff, vorzusehen. Eine äußere Verpa-
ckung kann auch durch eine Kunststofffolie gebildet
sein.

[0076] Die Einlage 16 ist in Fig. 3 in einem im We-
sentlichen zweidimensionalen Zustand gezeigt, wo-
bei die aus dem Folienverbund 1 gebildete Einlage
16 mehrere über Verschweißungen 11 faltbar und/
oder klappbar miteinander verbundene Verbundbe-
reiche 12 aufweist, um durch manuelles Falten und/
oder Klappen der Verbundbereiche 12 relativ zuein-
ander eine dreidimensionale Formgebung der Einla-
ge 16, wie sie beispielsweise aus Fig. 4 ersichtlich
ist, korrespondierend zur Geometrie der Einlagenauf-
nahme 17, wie beispielsweise in Fig. 2B gezeigt, aus-
zubilden.

[0077] Die Verbundbereiche 12 bilden im dreidimen-
sionalen Zustand der Einlage 16 ( Fig. 4) ein Bo-
denteil 12a, vier Seitenteile 12b und zwei Deckelteile
12c aufweist. Durch manuelles Knicken bzw. Falten
an den weiteren Verschweißungen 11 wird die dreidi-
mensionale Formgebung der Einlage 16 erreicht.

[0078] Die Abmessungen und Geometrien des Bo-
denteils 12, der Seitenteile 12b und der Deckelteile
12c der Einlage 16 entsprechen den Abmessungen
und Geometrien eines Bodenteils 17a und von Sei-
tenteilen 17b der Einlagenaufnahme 17. Im Ergebnis
entspricht das Außenvolumen und die Geometrie der
Einlage 16 im dreidimensionalen Zustand dem Innen-
volumen und der Geometrie der Einlagenaufnahme
17, so dass es möglich ist, die Einlage 16 mit mög-
lichst wenig Spiel in die Einlagenaufnahme 17 einzu-
setzen.

[0079] Die Seitenteile 12b können im dreidimensio-
nalen Zustand der Einlage 16 nach dem Einsetzen
in die Einlagenaufnahme 17 beispielsweise über ei-
nen Klettverschluss zerstörungsfrei lösbar miteinan-
der verbunden sein oder unverbunden gegeneinan-
der anliegen.

[0080] In Fig. 2C ist gezeigt, dass die Einlage 16 im
dreidimensionalen Zustand ein Verpackungsgut 18,
beispielsweise ein zu kühlendes Lebensmittel, auf-
nehmen kann. Durch Falten und/oder Klappen der
Verbundbereiche 12 wird wenigstens ein Aufnahme-
bereich für das Verpackungsgut 18 gebildet. Bei der
gezeigten Ausführungsform weist die Einlage 16 zwei
Deckelteile 12c auf, wobei zwischen dem Bodenteil
12a und einem ersten unteren Deckelteil 12c ein ers-
ter Aufnahmebereich für das Verpackungsgut 18 und
zwischen den aufeinander geklappten Deckelteilen
12c ein weiterer Aufnahmebereich für ein weiteres
Verpackungsgut gebildet werden kann.

[0081] Nicht dargestellt ist, dass zwischen der Ein-
lage 16 und der Einlagenaufnahme 17 und/oder ein-
gelegt in die Einlage 16 eine, vorzugsweise aus ei-
nem polyolefinischen Material, weiter vorzugsweise
aus Polyethylen, bestehende Schutzfolie vorgesehen
sein kann.

[0082] Der Folienverbund 1 weist gemäß Fig. 3 zu-
sätzlich zu Verschweißungen 10 an allen Außenrän-
dern 9 weitere Verschweißungen 11 im Bereich zwi-
schen den Außenrändern 9 auf. Durch die weiteren
Verschweißungen 11 werden die Verbundbereiche
12 zueinander faltbar und/oder klappbar miteinander
verbunden.

[0083] In Fig. 5 ist eine Ausführungsform gezeigt, bei
der der Folienverbund 1 eine beutelartige Aufnahme
13 für ein Kühl- oder Warmhaltegut bildet. Ein Ab-
schnitt des Folienverbundes 1 kann eine Lasche 13a
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bilden, um die beutelartige Aufnahme 13 zu verschlie-
ßen.

[0084] Fig. 6 zeigt eine Darstellung des Temperatur-
verlaufes über die Zeit beim Einsatz des Folien-Ein-
lagesystems 14 aus Fig. 2A. Die Einlagenaufnahme
17 wies eine Länge von 39 cm, eine Breite von 25 cm
und eine Höhe von 12 cm auf.

[0085] Als Verpackungsgut 18 wurde ein Block aus
gefrorenem Wasser in den mittleren Bereich des von
der Einlage 16 gebildeten Aufnahmebereichs einge-
setzt, der quaderförmig ausgebildet ist und eine Län-
ge von 10 cm, eine Breite von 5 cm und eine Höhe
von 3 cm aufwies. Die Kerntemperatur 19 des Verpa-
ckungsgutes 18 wurde im statischen Zustand des Fo-
lien-Einlagesystems 14 durch einen Temperatursen-
sor gemessen.

[0086] Weitere Temperatursensoren wurden im In-
nenraum der Einlage 16 beabstandet zum Verpa-
ckungsgut 18 zur Messung der Innentemperatur 20
und außerhalb der Einlagenaufnahme 17 zur Mes-
sung der Umgebungstemperatur 21 angeordnet.

[0087] Vor Befüllen des Folien-Einlagesystems 14
wurde die Einlage auf -5 °C gekühlt. Das Verpa-
ckungsgut 18 wies beim Befüllen eine Temperatur
von -17 °C auf. Die Umgebungstemperatur 21 lag
konstant bei 23 °C. Nach dem Einsetzen des Verpa-
ckungsgutes 18 wurde die Einlage 16 durch Zuklap-
pen der Deckelteile 12c geschlossen. Anschließend
wurde die Einlagenaufnahme 17 als äußere Verpa-
ckung 15 geschlossen. Dann wurde die Änderung der
Temperaturen über einen Zeitraum von 48 h gemes-
sen.

[0088] In Fig. 6 zeigt die Temperaturlinie 21 die Um-
gebungstemperatur; die Linie 20 repräsentiert die In-
nentemperatur in der Aufnahme der Einlage 16 des
Folien-Einlagesystems 14 und die Linie 19 stellt die
Kerntemperatur des Verpackungsgutes 18 dar. In der
dargestellten Graphik sind auf der x-Achse Uhrzeiten
angegeben, um die Zeitdauer der Temperaturmes-
sungen zu dokumentieren.

[0089] Aus den dargestellten Versuchsergebnissen
folgt, dass nach Befüllen des Folie-Einlagesystems
14 mit dem Verpackungsgut 18 die Kerntemperatur
19 des Verpackungsgutes 18 in einem Zeitraum von
6 Stunden von -17 °C auf 0 °C anstieg. Anschließend
blieb die Kerntemperatur 19 für mehr als 40 Stunden
bei ca. 0 °C konstant.

[0090] Die Versuchsergebnisse belegen eine sehr
gute Isolierwirkung des Folien-Einlagesystems 14,
wobei über einen Zeitraum von wenigstens 40 h
ausgezeichnete Wärmedämmeigenschaften erreicht
werden konnten.

Bezugszeichenliste

1 Folienverbund

2 Isolationsfolie

3 Isolationsschicht

4 Luftpolsterschicht

5 Füllstoff

6 Sauerstoffbarriereschicht

7 Druckfolie

8 Außenschicht

9 Außenrand

10 Verschweißung

11 Verschweißung

12 Verbundbereich

12a Bodenteil

12b Seitenteil

12c Deckelteil

13 Aufnahme

13a Lasche

14 Folien-Einlagesystem

15 Verpackung

16 Einlage

17 Einlagenaufnahme

17a Bodenteil

17b Seitenteil

18 Verpackungsgut

19 Kerntemperatur

20 Innentemperatur

21 Umgebungstemperatur

Schutzansprüche

1.    Mehrschichtiger Folienverbund (1) als Isolati-
onsverpackung mit wenigstens einer Isolationsfolie
(2), wobei die Isolationsfolie (2) wenigstens eine ge-
schäumte Polymerkomponente und gegebenenfalls
wenigstens eine weitere Komponente aufweist und/
oder durch Aufschäumen wenigstens einer Polymer-
komponente gegebenenfalls in Anwesenheit wenigs-
tens einer weiteren Komponente erhältlich ist, wobei
als Polymerkomponente ein polyolefinisches Materi-
al, vorzugsweise Polyethylen (PE), vorgesehen ist.

2.    Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Roh-
dichte der geschäumten Polymerkomponente zwi-
schen 5 bis 500 kg/m3 bevorzugt zwischen 10 bis 300
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kg/m3, weiter bevorzugt zwischen 15 bis 100 kg/m3

und insbesondere zumindest im Wesentlichen zwi-
schen 15 bis 35 kg/m3, beträgt.

3.  Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Porosität der geschäumten Poly-
merkomponente zwischen 10% bis 95%, bevorzugt
zwischen 15% bis 60%, weiter bevorzugt zwischen
20% bis 50% und insbesondere zumindest im We-
sentlichen zwischen 30% bis 40%, beträgt.

4.  Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Reindichte der Polymerkompo-
nente zwischen 700 bis 2000 kg/m3, bevorzugt zwi-
schen 800 bis 1200 kg/m3, weiter bevorzugt zwischen
900 bis 1000 kg/m3 und insbesondere zumindest im
Wesentlichen zwischen 915 bis 980 kg/m3, beträgt.

5.  Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Molekulargewicht der Polymer-
komponente zwischen 10 bis 80 kg/mol, vorzugswei-
se zwischen 20 bis 40 kg/mol, beträgt und/oder dass
der Schmelzpunkt der Polymerkomponente zwischen
40 °C und 300 °C, bevorzugt zwischen 100 °C bis 200
°C, beträgt.

6.  Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Folienverbund (1) wenigstens ei-
ne füllstoffhaltige Isolationsschicht (3) aufweist.

7.  Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Isolationsschicht (3) wenigstens
eine Luftpolsterschicht (4), insbesondere eine Luft-
polsterfolie, vorzugsweise aufweisend und/oder er-
hältlich aus einem polyolefinischen Material, weiter
vorzugsweise aus Polyethlylen, aufweist.

8.  Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Isolationsschicht (3) wenigstens
zwei Luftpolsterschichten (4) aufweist, wobei, weiter
vorzugsweise, wenigstens ein Füllstoff (5) zwischen
den Luftpolsterschichten (4) angeordnet ist.

9.  Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Luftpolsterschicht (4) wenigstens
einen Füllstoff (5) aufweist, insbesondere wobei der
Füllstoff (5) in Kavitäten der Luftpolsterschicht (4) ein-
gebracht ist.

10.  Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Isolationsschicht (3) und/oder die
Isolationsfolie (2) und/oder die geschäumte Polymer-

komponente eine Wärmeleitfähigkeit von weniger als
0,2 W/mK, bevorzugt zwischen 0,001 bis 0,2 W/mK,
weiter bevorzugt zwischen 0,005 bis 0,15 W/mK und
vorzugsweise zwischen 0,009 bis 0,05 W/mK, auf-
weist.

11.  Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Folienverbund (1) wenigstens ei-
ne Sauerstoffbarriereschicht (6) aufweist, wobei, vor-
zugsweise, die Sauerstoffbarriereschicht (6) metal-
lisch ist und/oder wenigstens ein Metall aufweist.

12.    Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sauerstoffbarriereschicht (6)
durch Metallbedampfung der Isolationsfolie (2), ins-
besondere mit Aluminium, erhältlich ist.

13.  Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Folienverbund (1) wenigstens ei-
ne Druckfolie (7), vorzugsweise aufweisend und/oder
erhältlich aus einem polyolefinischen Material, wei-
ter vorzugsweise aus Polyethylen, aufweist, wobei,
vorzugsweise, die Druckfolie (7) ionisiert ist und/oder
wobei die Druckfolie (7) zwischen der Isolationsfo-
lie (2) und einer Außenschicht (8) des Folienverbun-
des (1), insbesondere zwischen der Sauerstoffbarrie-
reschicht (6) und der Außenschicht (8), angeordnet
ist und/oder wobei zwischen der Druckfolie (7) und
der Sauerstoffbarriereschicht (6) wenigstens ein Luft-
polster gebildet ist.

14.  Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Folienverbund (1) wenigstens ei-
ne Außenschicht (8) aufweisend und/oder erhältlich
aus wenigstens einem polyolefinischen Material, ins-
besondere Polyethylen, und gegebenenfalls wenigs-
tens einer weiteren Komponente aufweist, insbeson-
dere wobei der Folienverbund (1) zwei Außenschich-
ten (8) aufweisend und/oder erhältlich aus wenigs-
tens einem polyolefinischen Material, insbesondere
Polyethylen, und gegebenenfalls wenigstens einer
weiteren Komponente aufweist, wobei die Isolations-
folie (2) und die Isolationsschicht (3) zwischen den
Außenschichten (8) angeordnet sind.

15.  Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Folienverbund (1) eine Gesamt-
schichtdicke zwischen 200 µm bis 10 mm, bevorzugt
wenigstens 400 µm, aufweist.

16.    Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Luftpolsterschicht (4) eine
Schichtdicke zwischen 20 bis 500 µm, bevorzugt zwi-
schen 50 bis 300 µm, weiter bevorzugt zwischen 80
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bis 250 µm und insbesondere zumindest im Wesent-
lichen zwischen 100 bis 180 µm, aufweist.

17.  Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Isolationsschicht (3) eine Schicht-
dicke zwischen 150 µm bis 8 mm, bevorzugt zwi-
schen 300 µm bis 5 mm und weiter bevorzugt zwi-
schen 500 µm bis 1 mm, aufweist.

18.  Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Isolationsfolie (2) eine Schicht-
dicke zwischen 20 bis 500 µm, bevorzugt zwischen
50 bis 300 µm, weiter bevorzugt zwischen 100 bis
250 µm und insbesondere zumindest im Wesentli-
chen zwischen 150 bis 200 µm, aufweist.

19.  Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die wenigstens eine Außenschicht (8)
eine Schichtdicke zwischen 15 bis 300 µm, bevorzugt
zwischen 20 bis 150 µm, weiter bevorzugt zwischen
40 bis 100 µm und insbesondere zumindest im We-
sentlichen zwischen 50 bis 70 µm, aufweist

20.  Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Folienverbund (1), insbesondere
an den Außenrändern (9), verschweißt ist.

21.  Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Folienverbund (1) faltkartonartig
konfektioniert ist.

22.  Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zusätzlich zu der Verschweißung (10)
an den Außenrändern (9) wenigstens eine weite-
re Verschweißung (11), insbesondere eine Querver-
schweißung, des Folienverbundes (1) im Bereich zwi-
schen den Außenrändern (9) vorgesehen ist, wobei
durch die weitere Verschweißung (11) faltbar und/
oder klappbar miteinander verbundene Verbundbe-
reiche (12) des Folienverbundes (1) erhalten werden.

23.  Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Isolationsfolie (2) mittelbar oder
unmittelbar, insbesondere an den Rändern und/oder
vollflächig, mit einer Außenschicht (8) verklebt ist.

24.  Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der aus der Isolationsfolie (2) und der
mit der Isolationsfolie (2) verklebten Außenschicht (8)
gebildete Verbund mit einer weiteren Außenschicht
(8) verschweißt ist.

25.    Mehrschichtiger Folienverbund (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens zwei Verbundberei-
che (12) des Folienverbundes (1) aufeinandergelegt
und randseitig miteinander verschweißt und/oder ver-
klebt sind, insbesondere zur Ausbildung einer beutel-
artigen Aufnahme (13).

26.    Folien-Einlagesystem (14) als Isolierverpa-
ckung, mit einer Einlagenaufnahme (17) als äußere
Verpackung (15) und mit einer in die Einlagenaufnah-
me (17) eingebrachten und/oder mit der Einlagenauf-
nahme (17) verbundenen Einlage (16) aus einem Fo-
lienverbund (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche als innere Verpackung.

27.  Folien-Einlagesystem (14) nach Anspruch 26,
dadurch gekennzeichnet, dass die äußere Verpa-
ckung (15) Pappe, vorzugsweise Wellpappe, auf-
weist und/oder daraus besteht.

28.  Folien-Einlagesystem (14) nach Anspruch 26
oder 27, dadurch gekennzeichnet, dass die äußere
Verpackung (15) als, vorzugsweise polyolefinische,
Kunststofffolie ausgebildet ist.

29.    Folien-Einlagesystem (14) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Folienverbund (1) wenigstens zwei über
wenigstens eine Verschweißung (11) faltbar und/
oder klappbar miteinander verbundene Verbundbe-
reiche (12) aufweist, um durch Falten und/oder Klap-
pen der Verbundbereiche (12) eine dreidimensionale
Formgebung der Einlage (16) korrespondierend zur
Geometrie der Einlagenaufnahme (17) auszubilden.

30.    Folien-Einlagesystem (14) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Folienverbund (1) wenigstens zwei über
wenigstens eine Verschweißung (11) faltbar und/
oder klappbar miteinander verbundene Verbundbe-
reiche (12) aufweist, um durch Falten und/oder Klap-
pen der Verbundbereiche wenigstens zwei durch we-
nigstens einen Verbundbereich (12) voneinander ge-
trennte Aufnahmebereiche für ein Verpackungsgut
(18) zu bilden.

31.    Folien-Einlagesystem (14) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass zwischen der Einlage (16) und der äuße-
ren Verpackung (15) und/oder eingelegt in die Ein-
lage (16) eine Schutzfolie, vorzugsweise aufweisend
und/oder erhältlich aus einem polyolefinischen Mate-
rial, weiter vorzugsweise aus Polyethylen, vorgese-
hen ist.

32.    Folien-Einlagesystem (14) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Einlage (16), vorzugsweise in der drei-
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dimensionalen Form, zerstörungsfrei lösbar mit der
Einlagenaufnahme (17) verbunden ist.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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